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Regeste

Anerkennung Abschluss/Ausbildung

Erwägungen

E. 1
Die Eintretensvoraussetzungen, die das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen prüft
(BVGE 2007/6 E. 1), geben im vorliegenden Fall zu keinen Bemerkungen Anlass, da sie
offensichtlich erfüllt sind (ausführlicher vgl. Urteil des BVGer B-1175/2024 vom 31.
Januar 2025 E. 1; Zwischenentscheid des BVGer B-1813/2020 vom 26. Februar 2021 E. 2).

E. 2
Der Beschwerdeführer verlangt nicht die direkte Anerkennung seines ausländischen
Diploms, sondern beantragt, die Sache an die Vorinstanz zur Vornahme einer materiellen
Gleichwertigkeitsprüfung zurückzuweisen. Dieses Begehren stützt er auf das Urteil des
Bundesgerichts 2C_80/2025 vom 15. Dezember 2025. Dieser Entscheid betraf einen zum
vorliegenden insofern vergleichbaren Fall, als ebenfalls die Anerkennung eines deutschen
Diploms gestützt auf die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255/22
vom 30. September 2005; vgl. zum Rechtsrahmen und insb. der Anwendbarkeit der
Richtlinie 2005/36/EG ausführlich das Urteil des BGer 2C_80/2025 vom 15. Dezember
2025 E. 4, auf das sich beide Verfahrensbeteiligten selbst beziehen) in Osteopathie
umstritten war. Allerdings bestand in jenem Fall mangels Heilpraktikererlaubnis in
Deutschland kein Berufszugang. Das Bundesgericht hielt aber fest, dass selbst dann, wenn
«die Anerkennungsvoraussetzungen gemäss Art. 13 der Richtlinie 2005/36/EG [...] nicht
erfüllt sind, [...] subsidiär eine Gleichwertigkeitsprüfung gestützt auf die im FZA [SR
0.142.112.681] verankerten Diskriminierungsverbote (Art. 2 FZA und Art. 9 oder Art. 15
Anhang I FZA) und den Verhältnismässigkeitsgrundsatz vorzunehmen» ist (Urteile des
BGer 2C_80/2025 vom 15. Dezember 2025 E. 6.1; 2C_401/2024 vom 2. September 2025
E. 6.3, zur Publikation vorgesehen; 2C_49/2024 vom 6. August 2025 E. 5.4, zur Publikation
vorgesehen). Dies bedeutet, dass in jenen Fällen, in denen die Gleichwertigkeit gestützt auf
die Richtlinie 2005/36/EG gar nie materiell überprüft wurde - weil die Richtlinie
2005/36/EG, wie im zitierten Fall mangels Berufszugang, gar nicht zur Anwendung kam
(dort E. 5.3.5) - die subsidiäre Gleichwertigkeitsprüfung erfolgen soll. Mit anderen Worten
ist jedenfalls eine Gleichwertigkeitsprüfung erforderlich, entweder gestützt auf die
Richtlinie 2005/36/EG oder subsidiär gestützt auf die Diskriminierungsverbote des FZA.

E. 3
Der vorliegende Fall ist insofern anders gelagert, als der Beschwerdeführer über eine
Heilpraktikererlaubnis verfügt und die Vorinstanz entsprechend nicht aus diesem Grund die



Anerkennung verweigerte, sondern weil das B._______ ein privater Anbieter und keine
staatliche Behörde im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 2005/36/EG sei. Somit
unterblieb auch vorliegend eine materielle Gleichwertigkeitsprüfung. Diese wäre nach der
zitierten Rechtsprechung, auf die sich der Beschwerdeführer trotz der unterschiedlich
gelagerten Fälle insofern zu Recht bezieht, aber erforderlich gewesen.

E. 4
In diesem Zusammenhang ist auch auf das Urteil des Bundesgerichts 2C_662/2018,
2C_663/2018 vom 25. Februar 2019 E. 4.1 zu verweisen, wo dieses feststellte, dass die
Anerkennung von Abschlüssen einer deutschen (privaten) Universität nicht auf Grundlage
eines zu engen Verständnisses des Ausdrucks «zuständige Behörde» (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
bzw. Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. d der Richtlinie 2005/36/EG) verweigert
werden dürfe.

E. 5
In ihrem Sistierungsgesuch beantragt die Vorinstanz, das zur Umsetzung des Urteils des
Bundesgerichts 2C_80/2025 hängige Verfahren des Bundesverwaltungsgerichts
abzuwarten. Indes wäre unabhängig vom Ausgang jenes Verfahrens aufgrund der
geschilderten Rechtsprechung eine materielle Gleichwertigkeitsprüfung unumgänglich
(vorstehend E. 3). Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der Regel in der Sache
selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz
zurück (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Eine Rückweisung ist namentlich dann angezeigt, wenn die
Vorinstanz bei ihrem Entscheid aufgrund der von ihr eingenommenen Rechtsauffassung
Fragen nicht geprüft hat, die besondere Sachkenntnis bedingen oder bei deren Beurteilung
sie einen Ermessensspielraum gehabt hätte (vgl. Urteile des BVGer B-6186/2020 vom 26.
August 2021 E. 4.1 und B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 3.5 m.w.H.). Zudem ist zu
berücksichtigen, dass die Beschwerdeinstanz Gegenstände, über welche die erstinstanzlich
verfügende Behörde nicht entschieden hat, nicht beurteilen darf, da sie ansonsten in die
funktionale Zuständigkeit der ersten Instanz eingreifen würde (vgl. Urteil des BVGer
A-5750/2025 vom 3. Februar 2026 E. 1.3.4). Dem Bundesverwaltungsgericht ist es somit
verwehrt, eine materielle Gleichwertigkeitsprüfung selbst vorzunehmen, was im Übrigen
auch nicht beantragt wird. Entsprechend ist die Angelegenheit für die
Gleichwertigkeitsprüfung jedenfalls an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Sache erweist
sich als spruchreif und es ist direkt ein Endentscheid zu fällen. Dies führt zur Gutheissung
der Beschwerde. Das vorinstanzliche Sistierungsgesuch wird damit gegenstandslos.

E. 6
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG).
Dem Beschwerdeführer ist der geleistete Kostenvorschuss nach Eintritt der Rechtskraft des
vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Für ihm erwachsene notwendige und
verhältnismässig hohe Kosten hat der obsiegende Beschwerdeführer Anspruch auf eine
Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE,
SR 173.320.2). Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung nach Ermessen und
aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE).
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